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Preisverzeichnis (Stand 18.05.2010) 

 
Unsere Leistungen im üblichen Geschäftsbetrieb sind durch die Zahlung der Factoringgebühren, Zinsen und 
Limitprüfgebühren abgedeckt. Es gibt aber Leistungen, die über das normale Geschäft hinausgehen oder die 
nur sporadisch entstehen. Um hier eine transparente Preisgestaltung zu gewährleisten, sind im Folgenden 
die Preise für diese Leistungen aufgeführt: 
 

1. Zahlungsverkehr 

Einrichtung eines Lastschriften-Einzugsverfahrens (einmalig) 5,00 € 

Rückfragen/Nachforschungsaufträge 20,00 € 

Überweisung mit Fest-Valuta 25,00 € 

Rückscheck/Rücklastschrift 25,00 € 

 
 

2. Bearbeitungsgebühr für die Weiterleitung von Debitorenzahlungen, die beim Kunden direkt 

eingegangen sind 

Weiterleitung per Überweisung kostenfrei 

Weiterleitung per Debitorenscheck kostenfrei 

Weiterleitung per Scheck des Kunden 10 % des 
weitergeleiteten Betrags 

nicht oder nicht fristgerechte Weiterleitung von Zahlungen durch den Kunden 10 % des (nicht) 
weitergeleiteten Betrags 

 
 

3. Serviceleistungen 

Ersteinweisung der Mitarbeiter kostenfrei 

erneute Einweisung vor Ort (Tagessatz zzgl. Fahrtkosten) 250,00 € 

Versand der Notifikationsschreiben für den Kunden 1,50 € pro Debitor 

 
 

4. Vertragsverstöße, außerordentliche Prüfungshandlungen 

Einreichung nicht werthaltiger Forderungen 10 % des 
Rechnungsbetrags 

Saldenbestätigung aufgrund festgestellter Vertragsverstöße oder aufgrund von 
Sachverhalten, die den Factor zu einer außerordentlichen Kündigung 
berechtigen 

20,00 € pro Debitor 

Buchprüfungen aufgrund festgestellter Vertragsverstöße und Sachverhalte,  
die den Factor zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen 

2.000,00 € pro Manntag 
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5. Vertragsänderungen, -prolongationen 

jährliche Prolongationsgebühr 0,1 % des Finanzierungsrahmens, mindestens 500,00 €; 
fällig bei Beginn eines jeden Vertragsjahres 

Erhöhung des Factoringrahmens 1 % des Erhöhungsbetrags, mindestens 1.000,00 € 

Senkung des Sperrsatzes 0,1 % des Factoringrahmens je reduzierten Prozentpunkt, 
mindestens 500,00 € 

Erhöhung des Konzentrationslimits für 
Debitoren 

• für alle Debitoren: 0,1 % des Factoringrahmens je 
erhöhten Prozentpunkt, mindestens 500,00 € 

• für einzelne Debitoren: pro Debitor 500,00 € 

Ausschluss von Debitoren (pro Debitor) 250,00 € 

 
 

6. Online-Kundenportal 

Einrichtung kostenfrei 

Anlage von Zugangskonten für Mitarbeiter kostenfrei 

erneuter Versand von Zugangsdaten bei Verlust 20,00 € 

 
 

7. Schnittstelle/Datenüberspielung/Auswertungen 

Komplettschnittstelle Full-Service-Factoring 1.500,00 € 

Komplettschnittstelle Inhouse-Factoring 3.000,00 € 

fristgerechte Datenüberspielung kostenfrei 

verspätete Datenüberspielung (pro angefangene Woche) 1.000,00 € 

Versand von Reports, die auch online verfügbar sind (pro Seite) 10,00 € 

zusätzliche Reports auf Kundenwunsch nach Aufwand, 
mindestens 500,00 € 
pro Report; einmalig 

Versand von Saldenbestätigungen auf Kundenwunsch (pro Stück) 50,00 € 

 
 
8. Forderungseinzug, gerichtliches Mahnverfahren und weitergehende 

Rechtsverfolgungsmaßnahmen (nur bei nicht angekauften Forderungen) 

 
Die Einleitung gerichtlicher Maßnahmen erfolgt in Absprache mit dem Factoringkunden. Die Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten richten sich nach der jeweils gültigen Fassung der maßgeblichen Gebührenordnun-
gen. Unsere Vertragsanwälte werden erst ab Einleitung des streitigen Verfahrens tätig. Die Abrechnung mit 
unseren Vertragsanwälten erfolgt auf der Grundlage des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG).  
Zu diesen Gebühren kommen nachstehend bezifferte Bearbeitungskosten (Beantragung, Überwachung etc.) 
von Close Finance hinzu. Der Factor ist berechtigt, vom Kunden einen Kostenvorschuss zu verlangen. 
 
 

Gerichtliches Mahnverfahren durch Close Finance 

• Gerichtskosten gemäß GKG 

• Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid  

− bei einem Streitwert bis 1.000,00 € 25,00 € 

− bei einem Streitwert bis 5.000,00 € 50,00 € 

− bei einem Streitwert bis 20.000,00 € 162,00 € 

− bei einem Streitwert 50.000,00 € 262,00 € 

− bei einem Streitwert über 50.000,00 € 500,00 € 
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Streitiges Verfahren 

• Gerichtskosten gemäß GKG 

• Rechtsanwaltskosten gemäß RVG 

Zwangsvollstreckung 25,00 € 

• Gerichtskosten gemäß GvKostG, GKG 

Insolvenzanmeldung 175,00 € 

Ratenzahlungsvereinbarung 20,00 € 

 

Die Gerichtsgebührentabelle sowie die Rechtsanwaltsvergütungstabelle werden dem Kunden auf Wunsch 
übergeben. 

 

 

Alle oben aufgeführten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer und  
werden dem Kundenabrechnungskonto belastet. 

 


